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Thema/Erläuterungen Frage Antwort 

Fragen des Abgeordneten Dr. Grünert – Haushalts- und Finanzausschuss am 03.03.2025 

Bundesprogramm „Demokratie leben!“ Wer sucht die Träger aus? Es wird eine Ausschreibung über die Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises Teltow-

Fläming und über die Social-Media-Plattformen des PfD-Programms veröffentlicht. 

Die Bewerbungen gehen an die externe Koordinierungs- und Fachstelle, die diese 

dem Bündnis (Gremium zur Strategieentwicklung- und Programmfortschreibung, 

Akteure und Akteurinnen aus Zivilgesellschaft und Verwaltung) zuleitet. 

Im Bündnis werden die Projekte durch die Projektträger vorgestellt. Die 

stimmberechtigten Bündnismitglieder wählen die Projektträger und dazugehörigen 

Projekte aus. 

 Wer sind die Träger? Träger sind verschiedene gemeinnützige Vereine überwiegend aus dem Landkreis 

Teltow-Fläming: 

 Projektträger in der Förderperiode 2020 - 2024 

 ASB 

 AWO 

 Creative Change e.V. Offenbach 

 Diakonisches Werk TF e.V. 

 DRK Flüchtlingshilfe 

 DRK KV Fläming-Spreewald e.V. 

 Frauenpolitischer Rat e.V. 

 Förderverein der Grundschule "Am Pekenberg" 

 Förderverein der Otto Unverdorben Oberschule Dahme 

 Förderverein OS Dahme 

 Förderverein OS Rangsdorf 

 Förderverein Otfried-Preußler-Schule Großbeeren e.V. 

 GAG Klausdorf gGmbH 

 GEDOK e.V. 

 Gleichlaufschwankung 

 Kreissportbund TF 

 Kreisjugendfeuerwehr TF 
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Thema/Erläuterungen Frage Antwort 

 Kulturforum Ludwigsfelde 

 Liebenswertes Zossen 

 Schlaglicht e.V. 

 SJD-Die Falken 

 Social Science Works gUG 

 Solbra e.V. 

 umgedacht e.V. 

 Vereinen e.V. 

 VorOrtung e.V. 

 Wir machen das e.V. 

 Zahlt der Kreis auch einen Anteil oder ist 

es nur Weitergabe der Mittel des 

Bundesprogrammes? 

Grundlage ist der Beschluss des Kreistages Nr. 6-5240/24-LR. 

Die Eigenmittel für das Bundesprogramm erfolgen nicht aus dem Kreishaushalt, 

sondern aus Mitteln der Gewinnausschüttung der MBS.  
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Fragen der Abgeordneten Schulze – E-Mail vom 11.03.2025 

Es soll ja auch in diesem Jahr kein 

Heimatjahrbuch geben. Ich verstehe das der 

Landkreis sich das nicht leisten kann, 

dieses Buch ist mit 7 Euro auch einfach zu 

günstig. 

Eine Preiserhöhung wäre schon lange fällig 

gewesen. Ich kenne viele Menschen die 

enttäuscht sind, dass es den Kalender nicht 

mehr gibt. 

Warum macht man es nicht wie beim 

Denkmalschutzkalender, dass man 

einfach den Preis anpasst. 

Was spricht dagegen das man diesen 

Kalender vielleicht auf 15 Euro hoch 

setzt? Das wäre ein realistischer Preis. 

Dann könnte doch der Landkreis diesen 

wieder verkaufen 

Für das Heimatjahrbuch 2024 wurden 800 Exemplare zu insgesamt 8.303,75 Euro 

hergestellt. Dies entspricht Ausgaben von 10,38 Euro pro Buch. In einer 

Teilkostenrechnung und unter der Prämisse, dass alle gedruckten Exemplare 

verkauft werden, muss der Verkaufspreis für ein Buch dementsprechend bei 10,38 

Euro liegen, um mindestens kostendeckend zu sein. Da aber die Verkaufszahlen in 

den letzten Jahren unter den gedruckten Exemplaren liegen, müsste der Preis pro 

Heimatjahrbuch dringend angehoben werden, um ein kostendeckendes Ergebnis 

selbst in der Teilkostenrechnung zu erzielen.  

Teilkostenrechnung  Buch 2024 

Anzahl der gedruckten Bücher 800  

Druckkosten 3.224,90 Euro 

Layout/Grafikdesign 2.628,85 Euro 

Autorenhonorare 2.450,00 Euro 

Gesamtaufwendungen 8.303,75 Euro  

Kosten pro Buch 10,38 Euro 

Verkaufte Bücher zu je 7 Euro ca. 6651 

Verkaufsertrag  4.655,00 Euro 

Kostendeckung -3.648,75 Euro 

Kostendeckungsgrad 56 % 
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Weiterhin muss unter Einhaltung des § 17 Abs. 1 KomHKV und des § 62 Abs. 2 

BbgKVerf bei der Aufgabenerfüllung die Wirtschaftlichkeit, Leistungsfähigkeit und 

Sparsamkeit beurteilt und somit eine Vollkostenrechnung betrachtet werden. 

Sowohl Herstellungskosten, als auch anteilige Personalkosten, Betriebs- und 

Sachkosten müssen ihre Berücksichtigung finden. Unter Berechnung all dieser 

Faktoren würde eine Preisanpassung auf 15 Euro je Buch nicht ausreichen. 

Zusätzlich ist zu vermerken, dass der Absatz in den letzten Jahren zurückgegangen 

ist und sich mit einer Preissteigerung weiter verringern würde. Die letzte 

Preisanpassung war bei der Auflage 2014 von 5 auf 7 Euro. Da sich der LK TF 

aktuell in einer schwierigen Haushaltssituation befindet, besteht das Erfordernis, 

freiwillige Aufgaben auf ihre Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen und ggf. 

zu kürzen.  

Vollkostenrechnung  Buch 2024 

Anzahl der gedruckten Bücher 800 Stück 

Druckkosten 3.224,90 Euro  

Layout/Grafikdesign 2.628,85 Euro 

Autorenhonorare 2.450,00 Euro  

Gesamtaufwendungen 8.303,75 Euro  

Kosten pro Buch 10,38 Euro 

anteilige Betriebskosten 727,11 Euro 

anteilige Personalkosten 30.533,00 Euro  

Gesamtaufwendungen inkl. Betriebs- und 

Personalkosten 

39.563,86 Euro  

anfallende Kosten pro Buch 49,45 Euro 
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verkaufte Bücher zu je 7 Euro ca. 6651 

Verkaufsertrag  4.655,00 Euro 

Kostendeckung -34.908,86 Euro 

Kostendeckungsgrad 12 % 

Wenn man nun wiederrum von 15 Euro pro Buch und einem vollumfänglichen 

Verkauf ausgeht, ergibt sich das folgende Bild: 

Verkauf der Bücher zu je 15 Euro 800 Stück 

Verkaufsertrag  12.000,00 Euro 

Kostendeckung -27.563,86 Euro 

Kostendeckungsgrad 30 % 
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Fragen der Abgeordneten Witt – E-Mail vom 17.03.2025 

Bereich Stellenplan 

Das Sozialamt weist im Bereich der 

Grundsicherung Bearbeitungszeiten von 

mehreren Monaten auf. Die Probleme sind 

bekannt, eine schnellere Abarbeitung ist 

aber bisher nicht ersichtlich. In der Folge 

werde Leistungen eingestellt, Mieten nicht 

gezahlt, Krankenversicherungsbeiträge 

nicht übernommen. 

Mit welchen konkreten Maßnahmen 

(Stellenaufwuchs, Umsetzung von 

Personal) sollen diese Probleme 

behoben werden? 

Aktuell sind keine neuen Maßnahmen bezüglich des Personals erforderlich. Drei 

Mitarbeiterinnen kehren aus der Elternzeit zurück. Die Organisation über ein 

Bürgerbüro hat die Arbeitssituation verbessert. Die Rückstände werden abgebaut. 

Im Bereich der Wohngeldberechnung 

werden Anträge abgelehnt, die zu bewilligen 

wären und erst im Widerspruchsverfahren 

erledigt werden können. 

Welche Vorstellungen kann die 

Verwaltung zur Kostenreduzierung in 

diesem Bereich entwickeln 

(Nachschulung Mitarbeiter, Schaffung 

von zusätzlichen Stellen)? 

Diese Aussage wird nicht bestätigt. Im Jahr 2024 wurden 3.645 Anträge bearbeitet. 

Lediglich zwei Widersprüche wurden stattgegeben und 12 Abhilfen durch die 

Sachbearbeiter vorgenommen. Aufgrund der geringen Anzahl wird kein zusätzlicher 

Schulungsbedarf für die Mitarbeiter gesehen. Zudem wird keine neue Stelle 

benötigt. Die Bearbeitungsfristen liegen zwischen sechs und acht Wochen. 

Bereich Eingliederungshilfe 

 Wie hat sich der Bedarf an Leistungen 

der Eingliederungshilfe (SGB IX) im 

Laufe der Jahre (seit 2019) entwickelt? 

Da die Bedarfe sehr individuell und sehr unterschiedlich sind, kann hierzu keine 

konkrete Aussage getroffen werden. Die Hilfen sind grundsätzlich einzelfallbezogen. 

Die Bedarfe verändern sich stetig. 
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 Wie haben sich die Fallzahlen entwickelt 

(ambulant und stationär)? 

ambulante Eingliederungshilfe 

2019 IST 2020 IST 2021 IST 2022 IST 2023 IST 
2024 

Prognose 

2025 

Prognose 

656 687 640 727 671 740 770 

stationäre Eingliederungshilfe 
 

2019 IST 2020 IST 2021 IST 2022 IST 2023 IST 
2024 

Prognose 

2025 

Prognose 

437 432 425 430 443 450 450 

 Wie haben sich die Kosten entwickelt 

(ambulant und stationär)? 

ambulante Eingliederungshilfe 

2019 IST 2020 IST 2021 IST 2022 IST 2023 IST 
2024 

Prognose 

2025 

Prognose 

- in Euro - 

5.380.497 6.234.716 6.236.020 7.389.746 9.164.230 8.665.000 13.950.000 

stationäre Eingliederungshilfe 

2019 IST 2020 IST 2021 IST 2022 IST 2023 IST 
2024 

Prognose 

2025 

Prognose 

- in Euro - 

14.633.655 16.535.589 16.649.095 17.438.285 20.625.551 21.725.000 26.550.000 

- Kostenanstieg durch Fortschreibungen und Neuverhandlungen der 

Kostensätze der Leistungsanbieter 

- zunehmende Bedarfe im Bereich Kita und Schule 

- nachhaltige Auswirkungen der Corona-Pandemie (psychische Erkrankungen) 
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- Ukraine-Krieg (Geflüchtete Menschen mit Behinderung haben Anspruch auf 

Eingliederungshilfe.) 

- Systemsprenger (24/7-Versorgung) 

 Wie gelingt es andere Rehaträger zur 

Kostenerstattung heranzuziehen? 

(Krankenkassen, Rentenversicherung u.a.)? 

Dies erfolgt entsprechend der gesetzlichen Vorgaben. Angemeldete und anerkannte 

Kostenerstattungen erfolgen zeitnah. 

 Wie viele Verfahren zur 

Kostenheranziehung anderer Rehaträger 

wurden in den Jahren geführt (erfolgreich, 

noch im Verfahren, noch im 

Klageverfahren)? 

Dazu werden keine extra Daten erhoben. 

 Welche Kostenerstattungen erhält der 

Landkreis vom Land (absolut und in 

Prozent)? 

Gemäß § 16 Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (AG-

SGB IX) erstattet das Land 85 % der Gesamtnettoaufwendungen. 

 Welche Stellenanteile werden vom Land 

(mit)-finanziert? 

§ 18 AG-SGB IX, von den 85 % Gesamtnettoaufwendungen werden pauschal 

4,15 % zum Ausgleich der aufzuwendenden Personal- und Sachkosten erstattet. 

 Welche Kostensteigerung hat der Landkreis 

in 2025 eingeplant? 

siehe Prognose in den Tabellen 

 Wurden die eingereichten Zahlen im Bereich 

der Eingliederungshilfe durch den 

Kämmerer (also die Fachabteilung) bereits 

gekürzt? Wenn ja, mit welcher Begründung? 

Antwort auf mündliche Nachfrage:  

Nein, die Steigerungsannahmen (Fallzahlen, Tarifsteigerung/Systemsprenger) sind 

eher konservativ geschätzt. 

 Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung 

diesen steigenden Kosten entgegen zu 

wirken (auf Landesebene, im Kreis)?  

Die Verwaltung hat nur sehr eingeschränkt Einfluss auf die Kostensteigerungen. 

Das SGB IX erweitert zwar nicht den Leistungskatalog der Eingliederungshilfe, 

erleichtert aber den Zugang zum Leistungssystem aufgrund großzügiger 

Einkommens- und Vermögensfreigrenzen. 
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- Vermögensfreigrenze 2022: 59.220,00 Euro 

- Vermögensfreigrenze 2025: 67.410,00 Euro 

Einkommensfreigrenze nach Einkommensart im Jahr 2022 

- 33.558 Euro aus sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung oder 

selbständigen Tätigkeit 

- 29.610 Euro aus einer nicht sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 

- 23.688 Euro aus Renteneinkünften 

Einkommensfreigrenze nach Einkommensart 2025 

- 38.199 Euro aus sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung oder 

selbständigen Tätigkeit 

- 33.705 Euro aus einer nicht sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 

- 26.964 Euro aus Renteneinkünften 

Die festgestellten Bedarfe müssen bewilligt werden und können nicht von der 

Haushaltslage abhängig gemacht werden. Sozialgerichte entscheiden fast immer 

zugunsten der Kläger. 

Konsolidierungsliste HSK 2025 – Maßnahmen mit mittel- und langfristiger Entfaltung 

Zu Punkt 79 - Einstellung von fünf mobilen Krankenschwestern 

 Wie weit ist die Einstellung von fünf mobilen 

Krankenschwestern umgesetzt worden? 

Die Stellen befinden sich im Auswahlverfahren. 

Soweit die Versorgung durch ambulante 

Pflegedienste erfolgt, ist die 

Eingliederungshilfe nicht betroffen. 

Pflegeleistungen sind keine Reha-

Leistungen und unterfallen nicht der 

Eingliederungshilfe. 

Wird an dieser Stelle wirklich gespart? 

Wenn ja, für wen? Die Eingliederungshilfe 

oder für die Pflegekassen? 

Es können nur eine begrenzte Zahl an Schulkrankenschwestern eingesetzt werden.  

Um über Synergieeffekte ggf. Einsparungen zu erreichen, die die Fortsetzung des 

Angebots ermöglichen könnten, sind zunächst Schulen ausgewählt worden, in 

denen über Eingliederungshilfe chronisch kranke Kinder versorgt werden. Hier ist zu 

prüfen, ob die Anwesenheit von Fachpersonal Einsparungen ermöglicht.  
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 Inwieweit werden die Belange der Kinder im 

Bereich der Eingliederungshilfe auf Teilhabe 

am Leben berücksichtigt? Gibt es 

Gespräche mit den betroffenen Familien? 

Es erfolgt immer eine Einzelfall-Prüfung. 

Zu Punkt 81 - Kostensenkungsverfahren der KdU 

Zum Bereich Grundsicherung nach SGB 

XII (und SGB II): 

Wie hat sich der Bedarf der KdU in den 

letzten Jahren (seit 2019) entwickelt? 

SGB II - Bedarf KdU und Heizung in den Jahren: 

2019:  20.138.504,02 Euro 

2020:  19.161.811,32 Euro 

2021:  19.070.046,05 Euro 

2022:  19.375.370,89 Euro 

2023:  22.811.415,23 Euro 

2024:  24.488.579,56 Euro 

 Welche Möglichkeiten sieht der Landkreis 

diesen Kostensteigerungen entgegen zu 

wirken? 

Kostensteigerung sind durch den Landkreis kaum zu beeinflussen.  

Sozialer Wohnungsbau, der auf die Mietpreise Einfluss haben könnte, ist nicht 

Aufgabe des Landkreises. 

Der Landkreis hat grundsätzlich keinen Einfluss auf wirtschaftliche Entscheidungen 

kommunaler, privater oder genossenschaftlicher Wohnungsunternehmen. Der 

Landkreis ist kein eigenständiger Akteur auf dem Wohnungsmarkt. 

Faire Mieten und weiterer Ausbau von seniorengerechten Wohnungen zu befördern, 

ist nur im gemeinsamen Handeln möglich, da der Landkreis selbst keinen Einfluss 

auf Mietpreise, Förderung von Wohnungsbauprojekten oder der Vermieterpraxis 

hat. Insoweit kann man als Landkreis nur die Kommunen bestärken, den Druck auf 

die Landesregierung zu erhöhen, Förderprogramme im sozialen Wohnungsbau zu 

forcieren.  

Kommunale Wohnungsunternehmen müssten gestärkt und Kommunen unterstützt 

werden, eigene Wohnungsbaugesellschaften zu gründen.  
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Gleichwohl muss der Zugang zu allen Wohnungsangeboten vereinfacht werden.  

Derzeit ist dieser Bereich schwer überschaubar. Im Landkreis werden Wohnungen 

von kommunalen Wohnungsunternehmen sowie privaten Wohnungsunternehmen 

vermietet, die lokal, überregional oder international agieren. Ein nicht unerheblicher 

Teil der Wohnungen gehören Einzelvermietern. Hier ist der o.g. Grundgedanke nicht 

umsetzbar oder kontrollierbar. 

 Wird bei der Anmeldung der Kosten in 

diesem Bereich die Möglichkeiten des BGB 

(§§ 558 BGB ff) eingerechnet? Hinweis: die 

Vermieter erhöhen regelmäßig die 

Bestandsmieten auf die jeweilige 

Vergleichsmiete, max. jedoch 20 % in drei 

Jahren). Daher ist eine Kostensteigerung 

von ungefähr 5 % pro Jahr einzurechnen.  

Die für den Landkreis geltenden Kosten werden über ein statistisch gesichertes 

Verfahren alle vier Jahre ermittelt, um ein Wohnungssegment für Geringverdiener 

und Leistungsbezieher nachweisen zu können.  

Nach 2 Jahren erfolgt erforderlichenfalls eine Fortschreibung und Anpassung.  

 Welche Mieterhöhungsverlangen sind in 

2025 bereits beim Sozialamt eingegangen? 

(Bekannt sind mir in 2025 Beispiele aus 

Blankenfelde-Mahlow und Rangsdorf) 

Antwort auf mündliche Nachfrage:  

Kostensteigerungen bei Neuvermietungen sind normal. 

Soweit Kostensenkungsverfahren 

angestrebt werden:  

Soll die Richtlinie zur KdU ausgesetzt 

werden, die Ermessen einräumt? 

Nein, die Richtline KdU wird nicht außer Kraft gesetzt. Trotzdem werden natürlich 

Kostensenkungsverfahren durchgeführt und Ermessen ausgeübt. 

 Ist der Verwaltung bekannt, dass mit 

Kostensenkungsverfahren Obdachlosigkeit 

verbunden sein kann? Ist dies mit den 

Kommunen kommuniziert worden? Wenn ja, 

welche Strategien sind der Verwaltung für 

den Bereich Obdachlosigkeit innerhalb der 

Kommunen bekannt? 

Obdachlosigkeit ist immer ein Problem bei Mietschulden. 

Im Rechtskreis SGB II sind keine Fälle bekannt, wonach Kostensenkungsverfahren 

zur Obdachlosigkeit führte. Entweder lassen sich in anderen Orten angemessene 

Wohnungen finden oder die Leistungsempfänger nehmen die Kürzung billigend in 

Kauf. Sollte es dennoch zur Obdachlosigkeit kommen, sind die zuständigen 

Ordnungsbehörden im Landkreis für die Einweisung in eine Notunterkunft 

verantwortlich. 
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HSK 2025 freiwillige Aufgaben 

 Von welchen Streichungen/Kürzungen ist 

der Bereich Gesundheit und Soziales 

betroffen? Dazu: 

siehe Liste, Nr. 117 - 119, 122, 123, 136 

 Welche Mittel waren in 2024 angesetzt? Die Ansätze entsprechen den geplanten Ansätzen für 2025 (Bestandssicherung). 

 Welche Mittel wurden in 2024 ausgezahlt? Alle eingereichten Anträge konnten entsprechend Richtlinie bearbeitet werden.  

 Welche Mittel werden in 2025 angesetzt? In der Planung des Sozialamtes wurden bei der Haushaltsaufstellung für 2025 keine 

Kürzungen der freiwilligen Leistungen vorgenommen. Die Entscheidung über die 

Höhe liegt letztendlich beim Kreistag.  

 Welche Mittel werden für 2026 geplant? Das Sozialamt strebt eine Bestandssicherung an. 

Zu Punkt 118 - Frauenhäuser 

 Ist es noch eine freiwillige Aufgabe, wenn 

eine Landesrichtlinie die kommunale 

Beteiligung festlegt? 

Die Freiwilligkeit einer Aufgabe ergibt sich aus gesetzlichen Vorgaben, politischen 

Entscheidungen, finanziellen Ressourcen und dem Bedarf der Bürgerinnen und 

Bürger. Eine Richtlinie im Verwaltungsrecht hat empfehlenden Charakter, ist 

verwaltungsintern bindend und entfaltet aber keine unmittelbare Außenwirkung. Die 

Bindungswirkung der Richtlinie ergibt sich aus ihrem Regelungscharakter, was bei 

der Förderung der Schutzeinrichtungen nicht der Fall ist.  

Das Land Brandenburg unterstützt seine Landkreise und kreisfreien Städte bei der 

Erfüllung ihrer kommunalen Aufgaben im Rahmen der Daseinsfürsorge nach § 2 

der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg. Zur Förderung von 

Zufluchts- und Beratungsangeboten für von Gewalt betroffene Frauen und ihre 

Kinder leistet es an die Landkreise und kreisfreien Städte des Landes Brandenburg 

einen freiwilligen Beitrag nach Maßgabe dieser Förderrichtlinie und den 

Verwaltungsvorschriften (VV) für die Zuwendungen an Gemeinden (GV) - VVG 

- zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO).  
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 Soweit Konnexität geltend gemacht wird: 

Wurde gegen das Land geklagt? 

Konnexität besteht nur dann, wenn eine Aufgabenübertragung an den Landkreis 

erfolgt, was in diesem Falle nicht gegeben ist.  

 Wie kann die Beteiligung der Kommunen 

erreicht werden? 

Die Abgeordneten des Kreistages können in ihrer regionalen Verbundenheit die 

eigenen lokalen Gremien zur Zahlung motivieren.  

Zu Punkt 119 – Förderung der Wohlfahrtspflege – Richtlinie zur Förderung ambulanter sozialer Dienste 

Förderbereiche: Hier ist Benchmark mit anderen Landkreisen geplant. Geprüft wird auch, ob andere Mittel für Teilbereiche eingesetzt werden können: z.B. für Selbsthilfe und 

SH-Kontaktstellen, ggf. Feiertagsbetreuung, Netzwerk Demenz, Hospiz.  

Der Plan-Ansatz für die Richtlinie hat sich nicht geändert. Einziger veränderlicher Anteil ist die Gegenfinanzierung zu den alltagsunterstützenden Angeboten, die in diesem Jahr 

vorläufig am 14.03.2025 mit 46.643,36 EUR für den Förderbereich des § 45 c SGB XI (50% fremd) und 18.253,20 EUR für den Förderbereich nach § 45d SGB XI (75% fremd) 

für den Landkreis Teltow-Fläming mitgeteilt wurden. Mit der Bestätigung des Haushaltes können die Anträge bearbeitet werden.  

Die jeweils festgelegten Zuwendungsbeträge können der Richtlinie entnommen werden und werden deshalb hier nicht gesondert aufgeführt.  

2.1 Allgemeine soziale Beratung Welche Mittel waren in 2024 angesetzt?  

 Welche Mittel wurden in 2024 ausgezahlt? Entsprechend Antragsstellung, anteilig im Rahmen der verfügbaren Mittel  

 Welche Mittel werden in 2025 angesetzt? Entsprechend Richtlinie  

 Welche Mittel werden für 2026 geplant?  

 Welche Leistungserbringer sind betroffen?  

Soweit Kürzungen erfolgen: Wie soll innerhalb der Verwaltung 

sichergestellt werden, dass die 

Beratungsaufgaben nach § 14 SGB I ff, 

insbesondere § 28, 28a u.a. SGB I innerhalb 

der Kreisverwaltung sicher gestellt werden? 

 

Hinweis: Die Erreichbarkeit innerhalb der 

Bereiche des Sozialamtes ist nur sehr 

eingeschränkt möglich. 

Wie soll die Erreichbarkeit in diesem Bereich 

verbessert werden? 
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 Mit welchem Personaleinsatz?  

 Zu welchen Kosten?  

2.2 Behindertenhilfe und Hilfe für 

chronisch kranke Menschen 

Welche Mittel waren in 2024 angesetzt? siehe „Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke“  

(1. Änderung, Beschluss-Nr. 6-3895/19-LR vom 24.06.2019) 

 Welche Mittel wurden in 2024 ausgezahlt? siehe „Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke“  

(1. Änderung, Beschluss-Nr. 6-3895/19-LR vom 24.06.2019) 

 Welche Mittel werden in 2025 angesetzt?  

 Welche Mittel werden für 2026 geplant?  

 Welche Leistungserbringer sind betroffen?  

2.3 Altersunterstützende Angebote für 

bedürftige Menschen in häuslicher 

Pflege 

Welche Mittel waren in 2024 angesetzt? siehe „Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke“  

(1. Änderung, Beschluss-Nr. 6-3895/19-LR vom 24.06.2019) 

 Welche Mittel wurden in 2024 ausgezahlt? siehe „Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke“  

(1. Änderung, Beschluss-Nr. 6-3895/19-LR vom 24.06.2019) 

 Welche Mittel werden in 2025 angesetzt? Die Gegenfinanzierung zu den alltagsunterstützenden Angeboten beläuft sich in 
diesem Jahr auf 46.643,36 EUR für den Förderbereich des § 45 c SGB XI (50% 
fremd) und 18.253,20 EUR für den Förderbereich nach § 45d SGB XI (75% fremd). 

 Welche Mittel werden für 2026 geplant?  

 Welche Leistungserbringer sind betroffen?  

 Wird der Pflegestützpunkt seine Arbeit 

reduzieren müssen? 

Der Pflegestützpunkt wird durch Personal des Landkreises und der Krankenkasse 

getragen 

 Wird die Koordinierungsstelle „Barrierefrei“ 

Teltow-Fläming Leistungen einschränken 

müssen? 

Die Koordinierungsstelle wird durch Landesmittel (Pakt für Pflege) bezuschusst.  
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2.4 Zielgruppen übergreifende und 

soziale Dienste (ZSD) 

  

2.4.1 Selbsthilfegruppen 

 

Welche Mittel waren in 2024 angesetzt? 2024 sind alle Anträge gemeinnütziger Träger über MBS-Mittel gefördert worden 

laut Richtlinie (Beschluss des Kreisausschusses am 02.09.2024 Nr. 7-5380/24-LR). 

Nur ein privater Antragsteller konnte nicht berücksichtigt werden. 

 Welche Mittel wurden in 2024 ausgezahlt? siehe „Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke“  

(1. Änderung, Beschluss-Nr. 6-3895/19-LR vom 24.06.2019) 

 Welche Mittel werden in 2025 angesetzt? analog 2024 

 Welche Mittel werden für 2026 geplant?  

 Welche Leistungserbringer sind betroffen?  

2.4.2 Selbsthilfekontaktstellen Welche Mittel waren in 2024 angesetzt?  

 Welche Mittel wurden in 2024 ausgezahlt? siehe „Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke“  

(1. Änderung, Beschluss-Nr. 6-3895/19-LR vom 24.06.2019) 

 Welche Mittel werden in 2025 angesetzt? analog zu 2024 

 Welche Mittel werden für 2026 geplant?  

 Welche Leistungserbringer sind betroffen?  

2.4.3 Dienst für Menschen in besonderen 

sozialen Notlagen 

Welche Mittel waren in 2024 angesetzt?  siehe „Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke“  

(1. Änderung, Beschluss-Nr. 6-3895/19-LR vom 24.06.2019) 

 Welche Mittel wurden in 2024 ausgezahlt? siehe „Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke“  

(1. Änderung, Beschluss-Nr. 6-3895/19-LR vom 24.06.2019) 

 Welche Mittel werden in 2025 angesetzt? siehe „Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke“  

(1. Änderung, Beschluss-Nr. 6-3895/19-LR vom 24.06.2019) 

 Welche Mittel werden für 2026 geplant?  
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 Welche Leistungserbringer sind betroffen?  

2.4.4 Feiertagsbetreuung Welche Mittel waren in 2024 angesetzt?  

 Welche Mittel wurden in 2024 ausgezahlt?  

 Welche Mittel werden in 2025 angesetzt?  

 Welche Mittel werden für 2026 geplant?  

 Welche Leistungserbringer sind betroffen?  

2.4.5 Fortbildung ehrenamtlicher 

Hospizmitarbeiter 

Welche Mittel waren in 2024 angesetzt? siehe „Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke“  

(1. Änderung, Beschluss-Nr. 6-3895/19-LR vom 24.06.2019) 

 Welche Mittel wurden in 2024 ausgezahlt? Antrag ist über MBS-Mittel gefördert worden laut Richtlinie (Beschluss des 

Kreisausschusses am 02.09.2024 Nr. 7-5380/24-LR). 

 Welche Mittel werden in 2025 angesetzt?  

 Welche Mittel werden für 2026 geplant?  

 Welche Leistungserbringer sind betroffen?  

 

 

2.4.6 Netzwerk Demenz Teltow-Fläming Welche Mittel waren in 2024 angesetzt?  

 Welche Mittel wurden in 2024 ausgezahlt? Antrag ist über MBS-Mittel gefördert worden laut Richtlinie (Beschluss des 

Kreisausschusses am 02.09.2024 Nr. 7-5380/24-LR). 

 Welche Mittel werden in 2025 angesetzt?  

 Welche Mittel werden für 2026 geplant?  

 Welche Leistungserbringer sind betroffen?  



Fragen zum Haushaltsplan und HSK 2025 

17 

Zu Punkt 136 – Grundsicherung für 

Arbeitssuchende - Schuldnerberatung 

  

 Sollen die Verträge mit den Trägern 

gekündigt werden? 

Die Schuldnerberatung ist Teil der Daseinsvorsorge, die sowohl im SGB II als auch 

im SGB XII erwähnt ist, ohne dass darin Vorgaben zum Umfang der Leistung als 

auch zur Wahrnehmung der Aufgabe erfolgt. Der Landkreis nimmt diese Aufgabe 

derzeit nicht selbst wahr. Dieses Verfahren hat sich grundsätzlich bewährt.  

 Wenn ja: wie soll die Schuldnerberatung 

Ihre Aufgaben erfüllen können? 

Im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierung wird ein Vergleich mit den 

Landkreisen Havelland, Oberhavel und Barnim beabsichtigt. Diese Landkreise 

haben ein vergleichbares Schuldenniveau wie Teltow-Fläming. Teltow-Fläming 

gehört zu den zehn Landkreisen mit der größten Absenkung der Überschuldung 

(von Platz 346 auf Platz 210). 

 Welche Mittel werden aus dem Brb 

Sparkassengesetz für die 

Schuldnerberatung bereit gestellt? 

2024: 18.000 Euro 

 Gibt es Möglichkeiten diese Mittel zu 

erhöhen? 

nicht bekannt 

Auf die Pressemitteilung der 

Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Schuldnerberatung e.V. vom 25.02.2025 

wird ausdrücklich verwiesen: 

https://www.bag-sb.de/die-bag-sb/bag-

sb-news/newsticker/sparen-an-der-

schuldenberatung-bag-sb-warnt 

Wie will die Verwaltung dies in der 

Haushaltsplanung berücksichtigen? 

 

 

  

https://www.bag-sb.de/die-bag-sb/bag-sb-news/newsticker/sparen-an-der-schuldenberatung-bag-sb-warnt
https://www.bag-sb.de/die-bag-sb/bag-sb-news/newsticker/sparen-an-der-schuldenberatung-bag-sb-warnt
https://www.bag-sb.de/die-bag-sb/bag-sb-news/newsticker/sparen-an-der-schuldenberatung-bag-sb-warnt
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Fragen der Abgeordneten Bessin – Kreisausschusssitzung am 17.03.2025 

 Frau Bessin bittet um die Aushändigung 

einer Übersicht, aus welcher hervorgeht 

welche Aufgaben der Landkreis vom 

Land übernommen hat und wie die 

jeweilige finanzielle Ausgestaltung 

geregelt ist. Daraus soll ersichtlich 

werden wie viele Aufgaben der Landkreis 

übernimmt aber auf eigene Kosten bzw. 

überwiegend eigene Kostenanteile 

durchführen muss. 

siehe Anlage 1 „Aufgabenübertragung im Rahmen der Kommunalaufsicht“

Fragen des Abgeordneten Priefert – E-Mail vom 17.03.2025 

S. 162/Vorbericht zum Haushalt/Produkt 216011/Oberschule Ludwigsfelde 

Ab dem Schuljahr 2025/26 startet eine 4- 

bis 5-zügige Oberschule (140 Schulplätze) 

in Übergangscontainern. Dies sind ca. 28 – 

35 Schulplätze je Klasse. Jährlich kommen 

weitere 140 hinzu. Die Fertigstellung des 

Neubaus ist 2031. 

Werden die Übergangscontainer gekauft 

oder gemietet? 

Die Container werden gekauft. 

 Bieten die Container bereits 2025 Platz 

für 560 Schülerinnen und Schüler sowie 

die notwendigen Lehrerinnen und 

Lehrer? 

Die neue Oberschule kann zum Schuljahr 2025/26 mit maximal fünf Klassen 

(140 Schüler) starten. Hierfür stehen 7 Unterrichts- und Fachräume sowie 

Verwaltungsräume im „Fachraumcontainer“ zur Verfügung. Ab dem Schuljahr 

2026/27 stehen weitere 14 Klassenräume in Containerbauweise zur Verfügung, 

sodass insgesamt bis zu 20 Klassen (560 Schüler) beschult werden können.  
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 Ist das neue Schulgebäude so konzipiert, 

dass dort auch eine Gesamtschule mit 

gymnasialer Oberstufe Platz finden 

würde? 

Die Gebäude (Interimslösung + Neubau) richten sich am Raumbedarf für 

Oberschulen aus. Für die Sekundarstufe II werden keine zusätzlichen Flächen 

geplant, weil a) das Bedürfnis und die Genehmigung für eine Oberschule vorliegen 

und b) der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten ist. Denn 

am Standort Ludwigsfelde gibt es bereits eine Gesamtschule. 

S. 326/Buchungsprodukt 111060/Personalrat/Ertrags- und Aufwandsarten/11. Personalaufwendungen  

Der Ansatz für 2025 ist um ca. 64 TEuro 

höher als der Ansatz 2024, jedoch ca. 18 

TEuro geringer als das Ergebnis 2023. 

Was ist der Grund für die 

Schwankungen? 

Im Jahr 2024 konnte der Personalrat unterjährig ein weiteres freigestelltes 

Personalratsmitglied verfügbar stellen, infolge des Erreichens der Zahl der 

wahlberechtigten Beschäftigten von über 1.000. Grundlage hierfür ist § 45 Abs. 4 

Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg (LPersVG). In diesem 

Zusammenhang wurde ab dem Haushaltsjahr 2025 die Einrichtung einer 

unbefristeten Vollzeitstelle für ein drittes, freigestelltes Personalratsmitglied 

notwendig, die durch Umwandlung einer Stelle aus dem Stellenpool stellenneutral 

abgebildet werden kann (vgl. Herangehensweise bei der Aufstellung des 

Stellenplans des Landkreises Teltow-Fläming für das Haushaltsjahr 2025 und 

Schwerpunkte der Personalentwicklung, S. 32). 

Ergänzender Hinweis: Der Kostenansatz für die Personalaufwendungen des 

Personalrats orientiert sich an den Besetzungsdaten zum Planungszeitraum. Über 

die Freistellung von Personalratsmitgliedern entscheidet per Beschlussfassung 

gemäß § 45 LPersVG ausschließlich der Personalrat. Schwankungen in der 

Besetzung oder der Inanspruchnahme der Freistellungsoptionen – wie es sie im 

angefragten Betrachtungszeitraum gegeben hat – unterliegen nicht dem Einfluss 

der Dienststelle. Die Inanspruchnahme von anteiligen oder vollumfänglichen 

Freistellungen für die Durchführung der Personalratsarbeit führt jedoch lediglich zu 

einer Verschiebung der tatsächlich anfallenden Personalkosten vom abgebenden 

Buchungsprodukt hin zum Buchungsprodukt 111060 – Personalrat innerhalb des 

Deckungskreises. 
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S. 539/Buchungsprodukt 221012/Förderschule „Lernen“/Ertrags- und Aufwandsarten/11. Personalaufwendungen  

Der Ansatz für 2025 ist um ca. 70,5 TEuro 

höher als der Ansatz 2024 sowie ca. 38 

TEuro höher als das Ergebnis 2023. 

Was ist der Grund für die 

Schwankungen? 

Im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 unterlagen die Personalkosten 

einem besonderen Konsolidierungsdruck (vgl. Herangehensweise bei der 

Aufstellung des Stellenplans des Landkreises Teltow-Fläming für das Haushaltsjahr 

2024 und Schwerpunkte der Personalentwicklung, Kapitel 5 Herleitung der 

Personalkostenplanung, S. 27 ff.), der sich in dem Ansatz 2024 wiederfindet. 

Beschäftigte mit längerfristigen Abwesenheiten werden auf ihren originären Stellen 

geführt, wenngleich rechtmäßig Personal zur Vertretung mit der Wahrnehmung der 

Aufgaben temporär beauftragt wird. So ergibt sich der Personalkostenansatz 2025 

auf dem Buchungsprodukt 221012 – Förderschule „Lernen“ Ludwigsfelde. Eine 

Besetzung über das veranschlagte Stellenvolumen hinaus ist damit nicht 

verbunden. Im Rahmen des operativen Personalmanagements erfolgt ein 

Personaleinsatz nach Kapazität und Bedarf innerhalb des Deckungskreises. 

S. 555/Buchungsprodukt 221015/Förderschule/Erläuterungen zum Produkthaushalt/ Produktkonto 221015 545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich (beispielhaft)  

Das DRK hat die Erhöhung der 

Aufwendungen wegen neuer 

Tarifabschlüsse für 2024 angezeigt. Die 

monatlichen Aufwendungen steigen um 

12 %. 

Wie hoch ist der jährliche Mehrbetrag für 

den kreislichen Haushalt aufgrund dieser 

Tarifabschlüsse des DRK? 

Die im Produktkonto 221015.545400 vom Amt für Bildung und Kultur geplanten 

Aufwendungen an das DRK betreffen den Einsatz eines Heilerziehungspflegers in 

der Förderschule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige 

Entwicklung“ in Groß Schulzendorf für notwendige gruppenbezogene Pflege im 

Rahmen der Schulträgerschaft des Landkreises. Durch die Tarifabschlüsse des 

DRK steigen die Aufwendungen gegenüber 2024 um 4.534,75 Euro. Der gleiche 

Ansatz ist auch im Produktkonto 221016.545400 der Förderschule in Jüterbog 

veranschlagt. Auch in diesem Produktkonto erhöhen sich die Aufwendungen 

gegenüber 2024 um 4.534,75 Euro.  

Für das Amt für Bildung und Kultur ergibt sich dadurch ein jährlicher Mehrbetrag für 

den kreislichen Haushalt von 9.069,50 Euro. 
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S. 586/Produktnummer 252010/Kunst- und Geschichtswahrung 

 Wie viele Ausstellungen wurden 2024 

durchgeführt? 

Neue Galerie: 5 

Galerie im Kreishaus: 4  

Museum des Teltow: 2 

 Wie viele Personen besuchten 2023 und 

2024 die Neue Galerie bzw. das Museum 

des Teltow? 

Neue Galerie 

2023: 1.386  

2024: 2.376  

Museum des Teltow 

2023: ca. 300 

2024: ca. 300 zzgl. Menschen die anderenorts Nutznießende der Museumarbeit 

geworden sind 

S. 608/Buchungsprodukt 271010/VHS/ Erläuterungen zum Produkthaushalt / Produktkonto 271010 523100 Aufwendungen für Mieten/Pachten 

 Wie lange läuft noch der Mietvertrag für 

die Räume des Lernorts Ludwigsfelde? 

Mietobjekt EG u. 1.OG rechts: bis 31.12.2025–(jährliche Verlängerung) 

Mietobjekt 1. OG links und mittig: bis 30.04.2026 (jährliche Verlängerung) 

 Warum werden nicht die Räume der 

Mosaikschule für die Kurse genutzt? 

Am Lernort Ludwigsfelde werden durch die Volkshochschule Kursangebote am 

Vormittag, ganztägig (Integrationskurse, Bildungszeiten) sowie an den 

Wochenenden realisiert. Darüber hinaus befindet sich das Lernstudio Ludwigsfelde 

(Besucherzahl Lernstudio 2024: 315), aus dem geförderten Projekt 

Grundbildungszentrum, am Lernort. Diese Angebote sind in den Räumen der 

Mosaikschule oder dem Gymnasium nicht möglich.  

Die Schule dient schulischen Zwecken und Interessen. Eine anderweitige Nutzung 

der Schule durch den Schulträger als Eigentümer wird eingeschränkt. Dies sichert, 

dass der öffentliche Widmungszweck, der geordnete Schulbetrieb, nicht 

unangemessen beeinträchtigt wird. Da die Nutzungszeiten jedoch miteinander 

kollidieren, wäre der geordnete Unterrichtsbetrieb der Mosaikschule nicht mehr 

gewährleistet. 
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S. 610/ Produktnummer 272010/Kreismedienzentrum 

 Welche konkreten Veranstaltungen 

wurden 2024 in welchem Ort und mit wie 

vielen Teilnehmern durchgeführt? 

Insgesamt fanden 67 Veranstaltungen statt mit einer Gesamtzahl von 

2336 Besuchern. 

 Welche Veranstaltungen sind 2025 

geplant? 

 Veranstaltungen für die 1. Klassen in den Grundschulen (Einführung in Nutzung 

der Fahrbibliothek) 

 Einweihung neuer Bücherbus 

 Literarische Veranstaltungen für Kita-Kinder 

 Veranstaltung(en) zur Langen Nacht der Bibliotheken 

 Kinderfilmfest 

 Welche Einrichtungen werden zurzeit 

betreut? 

 9 hauptamtlich geführte Öffentliche Bibliotheken 

 2 ehrenamtliche Bibliotheken 

 30 Grundschulen 

 11 Kindertagesstätten 

 12 Oberschulen 

 6 Gymnasien 

 5 Förderschulen 

 1 Oberstufenzentrum mit vier Abteilungen und zwei Standorten 

 3 Altenpflegeheime 

S. 964/ Produktnummer 414010/Öffentlicher Gesundheitsdienst 

Der Dienst nutzt momentan für die 

Nebenstellen des Gesundheitsamtes 

angemietete Räume. 

Warum nutzt der Dienst keine 

Räumlichkeiten der Mosaikschule? 

Die Schule dient schulischen Zwecken und Interessen. Eine anderweitige Nutzung 

der Schule durch den Schulträger als Eigentümer wird eingeschränkt. Dies sichert, 

dass der öffentliche Widmungszweck, der geordnete Schulbetrieb, nicht 

unangemessen beeinträchtigt wird. Eine über die bereits für den Zahnärztlichen 

Dienst des Gesundheitsamtes hinausgehende Bereitstellung von Räumen würde 

den geordneten Schulbetrieb erheblich beeinträchtigen, da die Nutzungszeiten 

miteinander kollidieren.  
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S. 1057/ Buchungsprodukt 554010/Naturschutz/ Ertrags- und Aufwandsarten/16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Die Aufwendungen lagen in 2023 bei 

7.432 Euro, in 2024 wurden diese mit 

90.660 Euro angesetzt und in 2025 mit 

285.710 Euro. 

Was sind die Gründe für diese 

Steigerungen/Veränderungen? 

Im Jahr 2023 beliefen sich die entsprechenden IST-Aufwendungen der 

entsprechenden Produktkonten auf 7.432,13 €.  

Für das Haushaltsjahr 2024 waren für diese Produktkonten insgesamt 90.660 € 

geplant worden. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den Aufwendungen 

für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes (LRP) (554010.543104 — 

40.000 €) sowie der Aufwendungen für die Beauftragung eines Gutachtens zur 

Unterschutzstellung des Landschaftsschutzgebietes „Wierachteiche - 

Zossener Heide“ mit einem Ansatz in Höhe von 45.000 € (Produktkonto 

554010.543131).  

Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine deutliche Erhöhung der sonstigen ordentlichen 

Aufwendungen auf insgesamt 285.710 € eingeplant worden. Auch in diesem 

Haushaltsjahr sind Mittel für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes zum 

Ansatz gebracht worden (Produktkonto 554010.543104 — 250.000 €). Aufgrund der 

gesetzlichen Verpflichtung (Brandenburgisches Naturschutzgesetz vom 10.08.2021, 

§ 10 Abs. 4) sind Landschaftsrahmenpläne mindestens alle 10 Jahre 

fortzuschreiben. Die letzte Fortschreibung des LRP erfolgte im Jahr 2010, daher 

besteht dringender Handlungsbedarf. Nach eingehender Recherche betragen die 

Kosten für eine Teilfortschreibung ca. 250 T€. Im HH-Jahr 2024 konnte aufgrund 

dieser hohen Kosten mit der Maßnahme nicht begonnen werden, die Mittel wurden 

nicht abgerufen. 

Es ist zu beachten, dass ggf. im Anschluss an diese vorbereitenden Planungen ein 

Unterschutzstellungsverfahren ab dem Jahr 2026 folgen könnte. Dieses würde 

zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen erfordern, ist jedoch aktuell noch 

nicht Bestandteil der mittelfristigen Finanzplanung. 
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Fragen der Abgeordneten Heydick – E-Mail vom 22.03.2025 

Im Entwurf Haushaltsplan 2025 wird auf S. 

323 zum Produktkonto 111040 524100 

erläutert, dass die Bewirtschaftungskosten 

für das angemietete Objekt in der Baruther 

Straße Luckenwalde im April 2024 

abgegeben wurde. Hierbei handelt es sich 

um die Baruther 13, 14943 Luckenwalde. In 

der Erläuterung wird das Objekt im 

Zusammenhang mit „Jugendarbeit“ betitelt. 

Damit erkennt der Landkreis an, dass es 

sich um ein Angebot nach § 11 SGB VIII 

Jugendarbeit gehandelt hatte. 

Wann wurde der Jugendhilfeausschuss 

bei der Schließung des Projektes 

informiert und beteiligt?  

Wurden Kinder und Jugendliche 

entsprechend nach § 19 BbgKVerf bei 

der Beendigung des Projekts beteiligt?  

Wie äußern sich Kinder und Jugendliche 

zur Beendigung des Projekts? 

Hier ging es um die Jugendbeteiligung (Jugendforum) über die Maßnahme des 

Jugendfonds im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie TF. Die Förderung war, 

gemäß den Richtlinien des Fördermittelgebers, zeitlich auf ein Jahr begrenzt. Die 

Förderung steht nicht im Zusammenhang mit einem Angebot nach § 11 SGB VIII 

Jugendarbeit. Der Jugendhilfeausschuss war demnach nicht zu beteiligen.  

siehe Antwort zur Kreistagsanfrage Nr. 6-5286/24-KT 
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Fragen des Kreistagsmitglieds Herrn Uwe Schüler 

Produkt 243020 Schullandheim „Am See“   Wie ist die Kostendeckung 2024 im 
vorläufigen IST? 

Die Kostendeckung des Jahres 2024 im vorläufigen Ergebnis beträgt 30 %. 

 Welche verbesserte Kostendeckung wird 
durch Umsetzung der 
3 Konsolidierungsmaßnahmen in der 
„blauen“ Liste Freiwilliger Aufgaben 
Stand: 24.02.2025 für 2025 erreicht? 

 

Der Beschluss zur Erhöhung der Entgelte für die Benutzung und Verpflegung im 
Schullandheim erfolgte bereits durch eine Änderung der Entgeltordnung im Kreistag 
am 16.12.2024 zum 01.01.2025. Die Entgelte für die Tagessätze wurden für Kinder- 
und Jugendgruppen aus dem Landkreis Teltow-Fläming um 51 % und für sonstige 
Personen um 42 % erhöht.  

Die prognostizierte Ertragserwartung für das Jahr 2025 im Zusammenhang mit dieser 
Erhöhung liegt bei 200.583,50 €. Sie orientiert sich an den Belegungen des Jahres 
2024 und setzt voraus, dass es keinen Rückgang der Belegungen gibt. Mit der 
genannten Ertragserwartung könnte eine Kostendeckung von 40 % erreicht werden. 
Die Aufwandsreduzierungen im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen können 
noch nicht beziffert werden.   

 Welche Maßnahmen werden von der 
Verwaltung vorgeschlagen um den nach 
den 3 Konsolidierungsmaßnahmen noch 
immer verbleibenden Zuschussbedarf 
dauerhaft zu senken? 

Der Landkreis verfolgt mit dem Betrieb des Schullandheimes die Förderung von 
Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Die Einrichtung ist eine 
pädagogische, die Schule unterstützende und ergänzende gemeinnützige Einrichtung 
und als Solches vom Finanzamt anerkannt.  

Um den Zugang möglichst vieler Schulklassen zu ermöglichen, ist der Landkreis bei 
der Festlegung der Entgelte des Schullandheimes regelmäßig vom 
Kostendeckungsprinzip abgewichen. Die Erhöhung der Entgelte berücksichtigt dabei 
immer die Anpassung an die allgemeine Entgeltentwicklung vergleichbarer 
benachbarter Einrichtungen.  

Die Verwaltung wird die Abstände zwischen den Entgeltänderungen zukünftig 
verringern. Die vorletzte Anpassung erfolgte im Jahr 2017. Die Hygienemaßnahmen 
während der Corona-Pandemie führten zu einer Minderung der Auslastung und haben 
sich erst 2024 auf das Niveau vor dem Jahr 2020 stabilisiert.  

Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass der Landkreis im Jahr 2021 bei den 
Personalstellen der Einrichtung Änderungen vorgenommen. So wurde die Stelle des 
zweiten pädagogischen Mitarbeiters durch eine Hauswirtschafterin als Leitung ersetzt. 
Das führte zu einer Herabgruppierung und damit zur Verringerung der 
Personalkosten. 
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 Umfassen die ausgewiesenen 
Personalkosten in der „blauen“ Liste 
Freiwilliger Aufgaben Stand: 24.02.2025 
alle für den Betrieb notwendigen 
Personalkosten, oder gibt es weitere 
anteilige Personalkosten in der 
Kernverwaltung des Landkreises, die 
ebenfalls mit dem Landschulheim befasst 
sind und zusätzlich zugeordnet werden 
müssen? 

In den ausgewiesenen Personalkosten sind nur die Personalaufwendungen des in der 
Einrichtung beschäftigten Personals enthalten. Bei der Kalkulation der Entgelte für das 
Schullandheim wurden bei den ansatzfähigen Kosten pro Jahr die 
Leistungsbeziehungen zwischen den Querschnittsämtern der Kreisverwaltung 
(Kämmerei, Hauptamt, Personalamt, Amt für Bildung und Kultur) und dem 
Schullandheim in Form einer pauschalen Verwaltungsumlage in Höhe von 15 % 
(= 38.613,15 €) der direkten Personalkosten nach KGST berücksichtigt.  

 Wurde im Rahmen des Benchmarks ein 
Wechsel von Küchenbetrieb auf Catering 
geprüft? wenn JA, mit welchem 
Ergebnis? 

Die in dem Haushaltssicherungskonzept aufgeführten Maßnahmen für das 
Schullandheim sind die Vorschläge der Einrichtung bzw. der Kreisverwaltung zur 
Haushaltskonsolidierung.

Ein Wechsel des Küchenbetriebs auf Cateringbetrieb ist keine Maßnahme, die zur 
Haushaltskonsolidierung von der Verwaltung vorgeschlagen wird. Das neue 
pädagogische Konzept des Schullandheimes (s. Anlage 2) wirbt unter anderem mit 
der hauseigenen Küche, in der täglich frisch, regional und saisonal für die Gäste 
gekocht wird. Das ist nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal, sondern ein echter 
Wettbewerbsvorteil gegenüber Schullandheimen, die sich das Essen liefern lassen. 
Die Lebensmittel werden kostengünstig vor Ort eingekauft, nach den 
Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zubereitet und etwaige 
Reste ggf. für andere Mahlzeiten weiterverarbeitet. Diese Herangehensweise 
korrespondiert mit der Nachhaltigkeitsrichtlinie des Landkreises Teltow-Fläming, die 
vom Kreistag am 28.02.2022 verabschiedet wurde.

 Wurde im Rahmen des Benchmarks die 
Verlagerung des Betriebs / 
Betriebsübergang nach §613a BGB an 
einen gemeinnützigen oder privaten 
Betreiber geprüft? Wenn Ja, mit welchem 
Ergebnis? 

Nein, mit Verweis auf 5. Absatz 1.  

 Ist der Landkreis Eigentümer von 

Grundstück und Gebäude?   
Ja 
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 Welchen Instandhaltungsbedarf sehen 
Sie in den kommenden 5 Jahren? 

Das Dach und die Fassade des Haupthauses sind mittelfristig zu sanieren und die 
Kosten liegen bei rd. 300 Tsd. Euro. Die gesamten Freianlagen sind neu zu 
gestallten. Ein Außenanlagengestaltungsplan liegt vor, mit Kosten von ca. 1,2 Mio. 
Euro. Das denkmalgeschützte Kutscherhaus, welches aktuell ohne Nutzung ist, 
muss kernsaniert werden. Hierfür muss mit Kosten von ca. 700 Tsd. Euro gerechnet 
werden. Die jährlichen Instandhaltungskosten für die bauliche Unterhaltung 
betragen ca. 20-25 Tsd. Euro.  

Insgesamt muss in den kommenden 5 Jahren mit einem Instandhaltungsbedarf von 
rd. 2,2 Mio. Euro zzgl. Der jährlichen Instandhaltungskosten gerechnet werden.  

 Wie ist die Auslastung der 63 Betten in 

den letzten 3 Jahren?    
Die Auslastung im Jahr 2022 lag bei 38,39 %, im Jahr 2023 bei 41,88 % und im 

Jahr 2024 bei 46,33 %. Für das Jahr 2025 wird die Auslastung voraussichtlich bei 

42 % liegen, trotz der Entgelterhöhung.    
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1 Leitgedanke 

Wenn es uns gelingt, nicht nur Augen und Ohren der Kinder ganz zu öffnen, sondern 

auch ihre Herzen, dann wird Lernen an diesem besonders schönen Ort inmitten der 

Natur zu einem unvergesslichen Erlebnis. 

Kinder sind von Natur aus neugierig. Diese Neugierde ist eine wichtige Voraussetzung, um 

ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen und ihr Interesse zu wecken. 

Das Schullandheim bietet eine idyllische und anregende Umwelt, die Kinder und Jugendliche 

von sich aus dazu motiviert, die sie hier umgebenden Wälder und Seen sowie das Dorf und 

den Weinberg zu erkunden. Hierbei können sie ihren Bewegungsdrang und auch ihre Aben-

teuerlust ausleben. In einem erweiterten Handlungs- und Erkundungsspielraum sammeln sie 

neue (Lern-)Erfahrungen und werden dabei pädagogisch begleitet. 

Das „Haus am See“ und seine Beschäftigten wollen nicht nur Mut und Lust auf Entdeckun-

gen machen, sondern Kinder und Jugendliche für die Natur, deren Schutz sowie 

naturkundliche Themen leidenschaftlich begeistern. 
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2 Grundsätze 

2.1 Zweck des Schullandheims 

Zweck des Schullandheims „Haus am See“ ist die Förderung von Bildung und Erziehung von 

Kindern und Jugendlichen. Das Schullandheim ist in erster Linie eine pädagogische, die 

Schule unterstützende und ergänzende Einrichtung. Durch den Aufenthalt von Schulklassen 

und anderen schulischen Gruppen im „Haus am See“ können Unterricht und Erziehung in 

besonders günstiger Weise verbunden werden.1 

2.2 Zielgruppe 

Das „Haus am See“ steht vorrangig Kinder- und Jugendgruppen, insbesondere der Primar-

stufe und Sekundarstufe I an Schulen im Landkreis Teltow-Fläming, für Schulfahrten zur 

Nutzung zur Verfügung.2 

Aber auch Vorschulkinder aus Kindertagesstätten können das „Haus am See“ nutzen. 

Darüber hinaus können freie Kapazitäten für Aufenthalte genutzt werden, die dem Satzungs-

weck entsprechen. 

2.3 pädagogische Zielsetzung 

Schulfahrten dienen dem besseren gegenseitigen Kennenlernen, sollen die Formen des ge-

meinsamen Lernens und Lebens erweitern sowie das soziale Verhalten, den Zusammenhalt 

und die Fähigkeit zur Konfliktbewältigung fördern. Sie sind unter Berücksichtigung des Rah-

menlehrplans und des Unterrichts durchzuführen. Art und Umfang der Schulfahrten müssen 

sich an deren pädagogischer Zielsetzung orientieren. 

Klassenfahrten dienen der Vertiefung, Veranschaulichung, Erweiterung und Ergänzung von 

Unterrichtsinhalten sowie dem partnerschaftlichen Zusammenwirken der beteiligten Schü-

ler*innen und der Lehrkräfte. Klassenfahrten sind von mehrtägiger Dauer und sollen 

vorrangig in Schullandheime führen.3 

2.4 Aufgaben- und Rollenverteilung 

Entsprechend der pädagogischen Zielsetzung offeriert die pädagogische Mitarbeiterin des 

Schullandheims verschiedene pädagogische Angebote, die auf der Internetseite 

https://schullandheim.teltow-flaeming.de eingesehen werden können. 

Auf Wunsch werden diese Angebote von der Mitarbeiterin an die jeweiligen Ziele der Klas-

senfahrt, die Bedürfnisse oder die Interessen der Kinder und Jugendlichen sowie den 

aktuellen Lehrplan individuell angepasst. 

                                                

1 siehe Auszug aus der Satzung über die steuerbegünstigenden Zwecke des Schullandheimes „Haus am See“ des Land-

kreises Teltow-Fläming vom 26. Februar 2015 

2 siehe Auszug aus der Entgeltordnung für das Schullandheim „Haus am See“ in der Fassung vom 8. Mai 2017 

3 siehe Auszüge aus den Verwaltungsvorschriften über schulische Veranstaltungen außerhalb von Schulen des MBJS vom 

13. Januar 2014 

https://schullandheim.teltow-flaeming.de/
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Die Lehrkräfte übernehmen eine aktive Rolle im Schullandheim „Haus am See“ und führen 

die pädagogischen Angebote eigenverantwortlich durch. Hierfür werden sie ausführlich ein-

gewiesen und erhalten alle notwendigen Informationen und Hilfsmittel. 

Lehrkräfte, Kinder und Jugendliche können gern auch eigene Ideen einbringen, organisieren 

und eigenverantwortlich umsetzen. 

Die Anzahl pädagogischer Angebote, die von der pädagogischen Mitarbeiterin des Schul-

landheims persönlich begleitet oder durchgeführt werden, beschränkt sich auf maximal ein 

bis zwei Angebote je Schulklasse und Aufenthalt. 
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3 Pädagogische Schwerpunkte 

3.1 SCHULlandheim – gemeinsam lernen durch neue Erfahrungen 

Im Schullandheim „Haus am See“ wird den Kindern und Jugendlichen ein Raum zum Erle-

ben, Erproben und Entdecken geöffnet, um über ihre Erfahrungen einen neuen Lernprozess 

anzuregen. Das Lernen kann hier stärker von den Kindern und Jugendlichen gesteuert und 

mitbestimmt werden. 

Neben theoretischer Wissensvermittlung über einheimische Tiere, Flora und Fauna wird der 

Bildungsauftrag durch handlungsbezogene, themenbezogene, am Lehrplan orientierte sowie 

praktische Bildungsangebote erfüllt. 

So wird beispielsweise bei thematischen Waldrallyes bereits erworbenes Wissen gefestigt, 

abgefragt oder kombiniert. Zudem wird neues Wissen vermittelt, welches in unterschiedli-

chen Aufgabenstellungen gemeinschaftlich angewendet wird. 

3.2 SchulLANDheim – gemeinsam Natur, Land und Leute kennenlernen 

Mit dem Aufenthalt im Schullandheim „Haus am See“ soll unbedingt das Bewusstsein für die 

Schönheit der Natur geschärft und die Verbundenheit mit der Heimatregion gestärkt werden. 

Die Kinder und Jugendlichen lernen hier nicht nur neue Menschen, sondern auch eine arten-

reiche und naturbelassene Landschaft kennen. Zu den Besonderheiten gehören 

zweifelsohne der Weinberg, die umliegenden Wälder und die malerische Seenlandschaft. 

Das „Haus am See“ ist ein toller Ausgangspunkt für die selbständige Erkundung der märki-

schen Umgebung. Wem es hier gelingt, sich auf die Natur einzulassen, der findet neben 

Ruhe und Ausgeglichenheit möglicherweise auch zu sich selbst. In jedem Fall aber werden 

alle Sinne sensibilisiert und somit die allerbesten Voraussetzungen für neue schöne Erfah-

rungen geschaffen. 

Auf diese Weise können sich die Kinder und Jugendlichen nicht nur vom Alltagsstress und 

Leistungsdruck erholen, sondern auch lernen, Verantwortung für den Schutz und Erhalt der 

Umwelt zu übernehmen. 

3.3 SchullandHEIM – gemeinsam wie zu Hause fühlen 

Das „Haus am See“ ist eine charmante Villa im Jugendstil mit Blick auf den Vordersee und 

direktem Zugang zum See. Auf dem Außengelände ist viel Platz zum Toben und Spielen. 

Es gibt eine hauseigene Küche, in der täglich frisch, regional und saisonal für die Gäste ge-

kocht wird, denn Liebe geht bekanntlich durch den Magen. 

Unter einem Dach wird gemeinsam gegessen, gespielt, gelernt, geschlafen und gelebt. Die 

Kinder und Jugendlichen sowie die Lehrkräfte erleben sich gegenseitig in außerschulischen 

Situationen und lernen einander von unbekannten Seiten kennen. Dabei können bislang un-

entdeckte Fähigkeiten und Fertigkeiten wahrgenommen werden. 

Durch den intensiven Umgang miteinander wächst das gegenseitige Vertrauen; das Gemein-

schaftsgefühl wird nachhaltig gestärkt. Gleichzeitig verbessert sich die Fähigkeit zu 

kommunizieren. Es fällt leichter, über Erlebnisse und Empfindungen zu sprechen bzw. Prob-

leme und Konflikte anzusprechen und in der Folge auch zu lösen. 
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Bei einem mehrtägigen Aufenthalt erweitern die Kinder und Jugendlichen ihre Selbst- und 

Sozialkompetenz, denn sie lernen Verantwortung füreinander zu übernehmen. Sie fühlen 

sich mit dem Haus verbunden, achten auf die Einhaltung der Hausordnung sowie der festge-

legten Regeln und gehen gewissenhaft mit dem Inventar um. 

Im „Haus am See“ wird eine Atmosphäre geschaffen, in der man sich wohl und geborgen 

fühlen darf. 
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